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roärtig 6e[c£)äfttgen firf) Abo. SJüfer unb Arf. SBrenni

oon ben SunbeSanftalten mit ber ©jpropriierung bes
derrainS.

Staffeltarife in ber &d)tt>ei$«
(Sorteiponbenj.)

SRannigfaltig, roie bie SJobenbeffaffenljeit, bie Siebe»

lungSarten, bie oerffiebenen Sßafferbefchaffungen urtb
baS Alter ber Sßafferoerforgungen — ebenfo mannigfaltig
finb bie SBaffertarife in ben ffroeijeriffen ©täbten unb
größeren ©emeinben. SBenn jemanb fragt, wie h*>f
fteßt fxcf) ber SBafferjtnS in einer ©emeinbe, fo roirb
meiftenS ber gragefießer oerffiebene Angaben machen
müffen über 33ofcenfläfe unb Affehtranjfumme, ober
bann über Baßl öer Hahnen unb beren ßroedtbeftimmung,
ober Anptß ber in ^Betraft faflenben Sßoljnungen,
SRäume ufro. ©ine ßufammenfteltung ber SBaffertarife
nur ber bebeutenbften ffroei^eriffen ©emeinben ergäbe
eine bunte HRufterïarte, unb roer fid) nift genau in
einem darif auSfennt, mirb ffroetlif für eine beftimmte
Annahme ben QahreSpreiS für 'eine Sßohnung, für ein
HauS, für ein ©effäft ufro. berechnen fömten.

Bu beachten finb ferner bie oerffiebenen Buffläge
für geroerblif e betriebe.

©ine Hauptfrage bilbet pm »orneherein ber Umftanb,
ob Sßaffermeffer oorljanben finb ober nift; finb folcEje
überaß eingefeßt, tjanbelt eS fif roieber barum, ob baS

SBaffer — mit ober ohne ©runbgebühr — per ftubif»
meter »errechnet roirb, ober ob nur bas fogenannte über»
roaffer p bephlen ift. SBeiter muff man roiffen, ob

für geroerblife Broedie baS SBaffer p einem ermäßigten
Äubifmeterpreis erhältlif ift.

Am roenigften ©Ingang gefunben hat bie Abgabe
oon SBaffer naf bem Jîonfum, alfo SBeptßung für feben
ftubtfmeter. daS ift auf ben erften Slid befrembenb,
roeil mir gerooßnt finb, ©aS naf Äubilmeter, eleftriffen

Strom naf kWh p bejaßlen. S3ei höherem Bufeben
ift bie grage balb gelöft: ©inmal tjat man nur für
jebeS HuuS, nift für jebe Sßohnung etnen SBäfferm eff er.
SBenn alfo in ber einen Sßoßnung SBäffer oergeubet
roirb, muß ber Hau§befißer unb bamit mittelbar jeber
SRieter bafür auftommen; benn ber HauSbefißer roirb

fif an ben SRietern ffabloS halten. dann ift eS aber
anberfeitS ein ©ebot ber ßtetnlif feit, baß jeber SBoIpung
eine teid^Iid^e SRenge SBaffer pr freien Verfügung flehen
follte, ohne baß bie SRieter befürchten müffen, nafträglif
für p reiflichen SBerbrauf belangt p roerben.

Stm einfaf ften roäre rootjt bie Abgabe oßne SReffung,
mit einer ©ebüßr naf Hahnen unb SBenüßungSart, ober

naf ©hfelten ber Sßohnung, naf Bahl ber maßgeben»
ben Stäume ufro. dabei befiehl aßetbingS bie ©efaßr,
baß einzelne Abonnenten mit bem SBaffer nift forgfam
umgehen. ©ie fümmern fif nift um bie einroanbfreie
Bnftanbßaltung ber ganzen Qnftaßation ; in Betten großer
Äälte laffen fie einfach Hahnen fortroäßrenb laufen, ftatt
baß fte bie Seitung über -Raft abfteßen unb entleeren,

durf rinnenbe Hatjnen, unbifte Slofettanlagen, Saufen»
laffen roegen bem ©ingefrieren fann eine Unmenge SBäffer
nußloS oetloren gehen, alfo unmittelbar oerffroenbet
roerben. Solange hochgelegene öueüen reiftif fließen,
Eann man ba§ in Äauf neßmen. Slber man roeiß au§
©rfaßrung, rote im Saufe ber Qaßre unb ^jaßrsehnte
ber mittlere ©rtrag auf guter Quellen langfam jurücf»
geßt, roie ftänbig meßr Hüufer angeffloffen, meßr @e=

roerbe bebient roerben müffen. ferner maft man bie
allgemeine unb an unb für fif ja etfreulif e S3eobaf=
tung, baß jufolge oermehrtem SReintif feitsfinn, jufotge
töerbeffetung ber SGBohnungen unb gabrifanlagen (@in=
bau oon Säbern, SSBaffgelegenheiten, SBarmroafferetn»

riftungen, Älofettfpülungen ufro.) in jebem einzelnen ®e»

bäube mit ben ^aßren immer mehr SBaffer oerbrauft
roirb. SÜBeiterhin fteüt bie Dffenttift'eit meßr Slnforbe»

rungen ßlnfifttif laufenber Srunnen, Steinigung beS

®o!enneßeS, ber hatten ©traßenbeläge, ber Sefprißung
ber ©traßen im Sommer roegen ber ©taubbeläftigung ufro.
diejenigen SOBaffetoetforgungen, bie baS abgegebene SSBaffer

meffen, ober biejenigen, bie atleS ober einen Steil beS

SOBafferS tünftlif h®ben müffen, tonnen am eßeften bar»

über Sluêîunft geben, baß einerfettS ber geroößnltfe SßBaf»

feroerbrauf pro Kopf unb dag ftänbig pnimmt, anber»
feitS aber auf SBäffer oergeubet roirb.

Stehmen roir nur ein einfaf eS .paus unb in biefern
einige unbifte ÄlofettS. der SBafferoetluft beträgt für
jebe folfe ffabhafte ©inriftung ein bis jroei SRinuten»
liter ober runb 1,5 bis 3 m® im dag. Qrn SRonat
unb fummiert auf eine ganje Sßafferoerforgung ergibt
bieS eine anfeßnlif e SDtenge. SRan beute nift, baß eS

roenig auSmafe. SSiele Sffienig geben auf ba ein SSiel,

unb roenn bie SGBafferoerforgung immer mehr Quellen
anlaufen, neues ©runbroaffer faffen ober mehr auS bem
©ee pumpen muß, fo befahlt bamit ber einzelne 3lbon=
nent unb mit ißm jeber SOtieter baS SßBaffer ju einem

höheren ißreiS; benn folange man bie Anlaaen ftetig
oergrößern muß, hö*®n Serünfung unb ülbffreibung
nift auf, tann alfo auf baS SBaffer nift bißiger roerben.

die grage, roaS für eine SSerefnungSart beS SBaffer»
jinfeS bie gereftefte fei, ift rooßl nift Ieift ju beant»
roorten. Hat eine ©emeinbe ober eine Sßafferoerforgung
einmal auf einem beftimmten ©pftem begonnen, fo roirb
fie eS grunbfäßtif beibehalten müffen. ©te hat eS burf
Snberung einzelner 3lnfäße in ber Hanb, bereftigten
Segehren um H^abfeßung beS SßafferjinfeS ßtefnung
p tragen, denn bei Snberung ber SerefnungSgrunb»
lagen mären aße biejenigen nift pfrteben gefteüt, bie

naf bem neuen darif mehr bephlen müffen, roährenb
bei anbern Abonnenten bie SBafferjinSrefnung ptüct»
ging. Sei aßen aber einen Abff lag burfpführen, läßt
meiftenS bie SetriebSrefnung nift p, ober bie ©emeinbe»

oerroaltung ift auf einen aßjäljrlifen Überffuß ber
SBafferoerforgung „eingefteßt". llngleif er Abff lagbräfte
überbieS auf roieber Angelegenheiten, ©o roirb eS beffer
fein, mit ber Abnahme beS AnlagefapitalS auf bie ein»

jelnen Aufäße einen Abfflag eintreten p laffen.
da ber SBafferptS oom .pauSbeftßer erhoben roirb,

tommt meift ber Stuf naf SSerbißigung auS biefen itrei»
fen. SStelfaf bebenfen fie nift, baß bie ©emeinbe fre
Ausgaben burf ©innahmen bedien muß; reift eS nift,
fo roirb bie ©teuerffraube angezogen. oielen ©e»
meinben roerben aber nift aße SBafferabonnenten oon
einem ©teuerauffflag betroffen: SBir ermähnen, als
Söeifpiele, bie 53unbeSbahnen, bie Tanten, bie Attienge»
feßffaften (bie meift naf bem iMngerotnn — alfo un»
belümmert oom ©emeinbefteuerfuß — ißre Steuern be»

pßlen müffen), bie gemeinnüßigen SBaugenoffenffaften,
bie DrtSgemeinben, bie ®irfgenoffenffaften ufro. Aße
biefe fommeri in ben ©enuß beS ooßen SBafferjtnSab»

ff lageS, oßne baß fte mit ben bamit oerbunbenen SJleßr»

fteuern belaßtet roerben. der fteuerbephlcnbe HauSbe»
ftßer hat alfo mitphelfen, auf jene AuSfäße p bedien,

damit ffmiljt meiftenS bie oermeintlife Sefferfteßung
beS Abonnenten auf geringe Summen pfammen, unb
bie ©emeinbe fommi um eine fifere ©Innahme, ohne
baß bie prioaten HauSbefißer eine roefentlife ©rleifte»
rung fpüren.

Bum ©f luß nof einiges auS ber eingangs ermähnten
SRufterfarte oerffiebener SBafferptSberefnungen:

©injelne refnen naf ßtäumen, inbegriffen 58abe=

gimmer unb Aborte mit Spülung, aber ausgenommen
©änge unb dreppenhäufer, roobei Stäume unter einer
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wärtig beschäftigen sich Adv. Büser und Arch. Brenni
von den Bundesanstalten mit der Expropriierung des
Terrains.

Wassertarise in der Schweiz.
(Korrespondenz.)

Mannigfaltig, wie die Bodenbeschaffenheit, die Siede-
lungsarten, die verschiedenen Wafferbeschaffungen und
das Alter der Wasserversorgungen — ebenso mannigfaltig
sind die Wassertarife in den schweizerischen Städten und
größeren Gemeinden. Wenn jemand fragt, wie hoch

stellt sich der Wasserztns in einer Gemeinde, so wird
meistens der Fragesteller verschiedene Angaben machen
müssen über Bodenfläche und Assekuranzsumme, oder
dann über Zahl der Hahnen und deren Zweckbestimmung,
oder Anzahl der in Betracht fallenden Wohnungen,
Räume usw. Eine Zusammenstellung der Wassertarife
nur der bedeutendsten schweizerischen Gemeinden ergäbe
eine bunte Musterkarte, und wer sich nicht genau in
einem Tarif auskennt, wird schwerlich für eine bestimmte
Annahme den Jahrespreis für eine Wohnung, für ein
Haus, für ein Geschäft usw. berechnen können.

Zu beachten sind ferner die verschiedenen Zuschläge
für gewerbliche Betriebe.

Eine Hauptfrage bildet zum vorneherein der Umstand,
ob Wassermesser vorhanden sind oder nicht; sind solche
überall eingesetzt, handelt es sich wieder darum, ob das
Wasser — mit oder ohne Grundgebühr per Kubik-
meter verrechnet wird, oder ob nur das sogenannte Über-
wasser zu bezahlen ist. Weiter muß man wissen, ob

für gewerbliche Zwecke das Wasser zu einem ermäßigten
Kubikmeterpreis erhältlich ist.

Am wenigsten Eingang gefunden hat die Abgabe
von Wasser nach dem Konsum, also Bezahlung für jeden
Kubikmeter. Das ist auf den ersten Blick befremdend,
weil wir gewohnt sind, Gas nach Kubikmeter, elektrischen
Strom nach lciVK zu bezahlen. Bei ßäherem Zusehen
ist die Frage bald gelöst: Einmal hat man nur für
jedes Haus, nicht für jede Wohnung einen Wassermesser.
Wenn also in der einen Wohnung Wasser vergeudet
wird, muß der Hausbesitzer und damit mittelbar jeder
Mieter dafür auskommen; denn der Hausbesitzer wird
sich an den Mietern schadlos halten. Dann ist es aber
anderseits ein Gebot der Reinlichkeit, daß jeder Wohnung
eine reichliche Menge Wasser zur freien Verfügung stehen
sollte, ohne daß die Mieter befürchten müssen, nachträglich
für zu reichlichen Verbrauch belangt zu werden.

Am einfachsten wäre wohl die Abgabe ohne Messung,
mit einer Gebühr nach Hahnen und Benützungsart, oder
nach Einheiten der Wohnung, nach Zahl der maßgeben-
den Räume usw. Dabei besteht allerdings die Gefahr,
daß einzelne Abonnenten mit dem Wasser nicht sorgsam
umgehen. Sie kümmern sich nicht um die einwandfreie
Instandhaltung der ganzen Installation; in Zeiten großer
Kälte lassen sie einfach Hahnen fortwährend laufen, statt
daß sie die Leitung über Nacht abstellen und entleeren.
Durch rinnende Hahnen, undichte Klosettanlagen, Laufen-
lassen wegen dem Eingefrieren kann eine Unmenge Wasser
nutzlos verloren gehen, also unmittelbar verschwendet
werden. Solange hochgelegene Quellen reichlich fließen,
kann man das in Kauf nehmen. Aber man weiß aus
Erfahrung, wie im Laufe der Jahre und Jahrzehnte
der mittlere Ertrag auch guter Quellen langsam zurück-
geht, wie ständig mehr Häuser angeschlossen, mehr Ge-
werbe bedient werden müssen. Ferner macht man die
allgemeine und an und für sich ja erfreuliche Beobach-
tung, daß zufolge vermehrtem Reinlichkeitssinn, zufolge
Verbesserung der Wohnungen und Fabrikanlagen (Ein-
bau von Bädern, Waschgelegenheiten, Warmwasserein-

richtungen, Klosettspülungen usw.) in jedem einzelnen Ge-
bäude mit den Jahren immer mehr Wasser verbraucht
wird. Weiterhin stellt die Öffentlichkeit mehr Anforde-
rungen hinsichtlich laufender Brunnen, Reinigung des

Dolennetzes, der harten Straßenbeläge, der Bespritzung
der Straßen im Sommer wegen der Staubbelästigung usw.
Diejenigen Wasserversorgungen, die das abgegebene Wasser
messen, oder diejenigen, die alles oder einen Teil des

Wassers künstlich heben müssen, können am ehesten dar-
über Auskunft geben, daß einerseits der gewöhnliche Was-
serverbrauch pro Kopf und Tag ständig zunimmt, ander-
seits aber auch Wasser vergeudet wird.

Nehmen wir nur ein einfaches Haus und in diesem

einige undichte Klosetts. Der Wasserverluft beträgt für
jede solche schadhafte Einrichtung ein bis zwei Minuten-
liter oder rund 1,5 bis 3 im Tag. Im Monat
und summiert auf eine ganze Wasserversorgung ergibt
dies eine ansehnliche Menge. Man denke nicht, daß es

wenig ausmache. Viele Wenig geben auch da ein Viel,
und wenn die Wasserversorgung immer mehr Quellen
ankaufen, neues Grundwasser fassen oder mehr aus dem
See pumpen muß, so bezahlt damit der einzelne Abon-
nent und mit ihm jeder Mieter das Wasser zu einem

höheren Preis; denn solange man die Anlagen stetig
vergrößern muß, hören Verzinsung und Abschreibung
nicht auf, kann also auch das Wasser nicht billiger werden.

Die Frage, was für eine Berechnungsart des Wasser-
zinses die gerechteste sei, ist wohl nicht leicht zu beant-
Worten. Hat eine Gemeinde oder eine Wasserversorgung
einmal auf einem bestimmten System begonnen, so wird
sie es grundsätzlich beibehalten müssen. Sie hat es durch
Änderung einzelner Ansätze in der Hand, berechtigten
Begehren um Herabsetzung des Wasserzinses Rechnung
zu tragen. Denn bei Änderung der Berechnungsgrund-
lagen wären alle diejenigen nicht zufrieden gestellt, die

nach dem neuen Tarif mehr bezahlen müssen, während
bei andern Abonnenten die Wasserzinsrechnung zurück-
ging. Bei allen aber einen Abschlag durchzuführen, läßt
meistens die Betriebsrechnung nicht zu, oder die Gemeinde-
Verwaltung ist auf einen alljährlichen Überschuß der
Wasserversorgung „eingestellt". Ungleicher Abschlag brächte
überdies auch wieder lingelegenheiten. So wird es besser

sein, mit der Abnahme des Anlagekapitals auf die ein-
zelnen Ansätze einen Abschlag eintreten zu lassen.

Da der Wasserzins vom Hausbesitzer erhoben wird,
kommt meist der Ruf nach Verbilligung aus diesen Krei-
sen. Vielfach bedenken sie nicht, daß die Gemeinde ihre
Ausgaben durch Einnahmen decken muß; reicht es nicht,
so wird die Steuerschraube angezogen. In vielen Ge-
meinden werden aber nicht alle Wasserabonnenten von
einem Steueraufschlag betroffen: Wir erwähnen, als
Beispiele, die Bundesbahnen, die Banken, die Aktienge-
sellschaften (die meist nach dem Reingewinn — also un-
bekümmert vom Gemeindesteuerfuß — ihre Steuern be-

zahlen müssen), die gemeinnützigen Baugenossenschaften,
die Ortsgemeinden, die Kirchgenossenschaften usw. Alle
diese kommen in den Genuß des vollen Wasserzinsab-
schlages, ohne daß sie mit den damit verbundenen Mehr-
steuern belastet werden. Der steuerbezahlende Hausbe-
sitzer hat also mitzuhelfen, auch jene Ausfälle zu decken.

Damit schmilzt meistens die vermeintliche Besserstellung
des Abonnenten auf geringe Summen zusammen, und
die Gemeinde kommt um eine sichere Einnahme, ohne
daß die privaten Hausbesitzer eine wesentliche Erleichte-
rung spüren.

Zum Schluß noch einiges aus der eingangs erwähnten
Musterkarte verschiedener Wasserzinsberechnungen:

Einzelne rechnen nach Räumen, inbegriffen Bade-
zimmer und Aborte mit Spülung, aber ausgenommen
Gänge und Treppenhäuser, wobei Räume unter einer
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Moderne Hoehlelstangs-Vollgatter
mit Tonnenlagerung, Friktionsvorschub und Walzentrieb

durch Ketten
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beftimmten SJHnbefigrunbfläcbe entroeber nur t)alb ober

gar nidji beregnet werben.
Sine ©tabt begießt ben äöafferpiS non jebem SBoßn«

raunt mit unmittelbarem SidEjt. Anbete ©emeinben ftetten
ab auf bie gaßl ber ißerfonen in jebem £>au§ßalt, teil
meife unter ©rßebung eines gufdßlageS fur bas SQabjimmer.
©teber anbere ftufen bie Slnfä^e ab nach ber öebeutung
ber oerfcßiebenen, p einer SBoßnung geßörenben ßtäume.

gerner roirb aucf) berechnet nach bem erften, jroeiten,
britten unb jebem folgenben fpaßn, toobei ber Anfaß mit
fteigenber .paßnenjabl abnimmt, oon einer beftimmten
Anpßl ab bann gleich bleibt.

Sine ©tabt ergebt für jebes ßauS eine SDtinbeftge»

büßr, beregnet im übrigen ben gaßreSoerbrauch, mit
abneßmenbem ißreiS für fteigenbe Kubifmeterpßl.

Anbete beregnen eine SRinbeftgebüßr für jeben SBteffer
ober für eine Anpßl Kubifmeter; ber afteßroetbraucb
roirb per Kubifmeter angerechnet.

Sßlebrere Söafferoerforgmtgen beregnen eine Abgabe
oom Affefurranjbetrag, bap oon jeber SBoßnung, oer=
mehrt um befonbere gufdßläge für KlofettS, aßafdßfücben,
93äber, ©artenßaßnen, gewerbliche betriebe ufro. ; babei
roirb innert bem fo ermittelten gaßreSroafferjlnS auf
ba§ 33iertel= ober £>albjaßr etne bestimmte ffiaffermenge
pgefdßieben; ber Sfteßroerbrauch ift als Überroaffer per
Kubifmeter p begaben. §ie unb ba muß audb oom
Sobenmaß, foroett es eine geroiffe ©röße überfdßreitet,
etroaS als gufcßlag bepßlt werben.

An wenigen Orten fann man ftrfj für eine einmalige
größere ©umme etnfaufen, bejatjlt bann jebes gaßr nur
nodß geringe ober gar feine ©ebüßren meßr.

ÜBiele SBafferoerforgungen fennen bie Verrechnung
oon 2fteßr= ober Überroaffer; fofern bie gufdßeibung ber
pfdßlagfreien SBaffermenge reicEjlic^ bemeffen ift, fo baff
eigentlich baS Überroaffer nur bei offenfichtlidßer 2Baffer=
oergeubung in bie ©rfdßeinung tritt, roirb man btefe
Söfung gerecht finben.

©ollte etne ©emeinbe ganj neu in ben gaß fommen,
ein SBafferreglement aufstellen, fo roirb fie nach ge=

matten ©rfabrungen bie recht oerfcßiebenen tßerljältniffe
in ben einzelnen Käufern, SBoßnungen unb ßausßat
tungen am eßeften berücfficßtigen fönnen, wenn fie bie

©runbgebüßr auS mehreren Seilen pfammenredßnet, ba=

für eine retd^ltd^ bemeffene SBaffermenge pr Verfügung

ftellt, im übrigen aber ber offenficfjtlitfjen SBafferoergeu--
bung burdß Verecßnung oon Überroaffer fteuert.

©Ine grage für floß bilbet ba§ Ablefen ber SBaffer«
meffer, b. ß. roie oft bie§ gefcßeßen muß, unb ob man
ben Abonnenten auf SBafferoerlufte aufmerffam madden foH.

gm geicßen öeS aßgemeinen Abbaues bürfte man
rooßl überaß oon ber oierteü pr ßalbjäßrlicßen 9ledß=

nungfießung übergeben unb ba§ Ablefen nidjt mebr jeben
Vtonat, fonbern aße jroei ober gar bloß aße brei SOto«

nate oornebmen laffen. ®er Ausfaß an überroaffer ift
meift weniger groß als bie ©rfparmS an Söhnen, ©e=

halten, rßapter unb ®rudfadßen. gebet 2Bafferoerfor=
gung ift eS ein letztes, für bie oerfcßtebenen Annahmen
Vor« unb 91ac£)teite recßnerifcß p ermitteln.

SB as bie Sßelbung an bie Abonnenten anbetrifft
roegen bem o orausfiel lieb eintretenben Überroafferoer»
brauch, fo roirb man oor aßem ftc£j ßiep roeber bureb
Vorfcßriften, noeb au§ anberen ©eficljiSpunften oerpfliäp
ten fönnen. Schließlich b^&en auch Abonnenten, £>au§=

befißet unb Sßieter bie felbftoerftänblicfje Pflicht, bie

gnftaßationen bie unb ba naeßpfeßen. ©elbft Verlufte
oon weniger als ein SRinutenliter machen fteß burdb
fortroäbrenbes ©eräufdj in ber Seitung bemerfbar. üta»

mentlidb pr iüadbtjeit, wenn feine Sßafferentnabmen mebr
ftattfinben, bört man im Keßer, beim ©tntritt ber 3Baf=

ferpleitung, foldbe ©eräufdbe febr gut. ®urd) Abfudben
aßer gopffießen wirb man bie fdjabbafte ©tefle balb
berau§ b^ben. ©§ gibt aber gäße, wo ber fiauSbefibet
niebt in feinem SJÎietbauS roobnt, wo er alfo niebt roobl

pr SRacbtpit beoba^ten fann. ®a bleibt eben bie 3Jîit=

tagftunbe für biefen groed.
®rob aßebem fann burdb baS regelmäßige Ablefen

ein Sßebroerbraudb oorauSgefeßen werben. Um bie öeute

oor ©cßaben p bewahren, foflte man fie aufmerffam
machen, baß an ber |jau§infiaflation etroa§ nicht meßr
in Drbnung fei. 93ei mittleren unb Heineren Söaffer»
oerforgungen, wo bie SetriebSorgane bie einzelnen Abon»
nenten unb beren regelmäßigen SBaffetoerbraucb ziemlich

genau fennen, ift biefe freiroißige Arbeit gut möglich.
ÜSenn audb bie aßafferoerforgung meift aus bem Über«

roaffer feinen ©dbaben b<ü, fo hobelt eS fidb boeß um
einen unnötigen Serbraucß, um eine unroirtfdbaftlidbe
Aufgabe, bie man fdßon oom aßgemeinen ©tanbpunfte
auS oermeiben foßte. Sei reichlicher gumeffung ber
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bestimmten Mindestgrundfläche entweder nur halb oder

gar nicht berechnet werden.
Eine Stadt bezieht den Wafserzins von jedem Wohn-

räum mit unmittelbarem Licht. Andere Gemeinden stellen
ab auf die Zahl der Personen in jedem Haushalt, teil-
weise unter Erhebung eines Zuschlages für das Badzimmer.
Wieder andere stufen die Ansätze ab nach der Bedeutung
der verschiedenen, zu einer Wohnung gehörenden Räume.

Ferner wird auch berechnet nach dem ersten, zweiten,
dritten und jedem folgenden Hahn, wobei der Ansatz mit
steigender Hahnenzahl abnimmt, von einer bestimmten
Anzahl ab dann gleich bleibt.

Eine Stadt erhebt für jedes Haus eine Mindeftge-
bühr, berechnet im übrigen den Jahresverbrauch, mit
abnehmendem Preis für steigende Kubikmeterzahl.

Andere berechnen eine Mindestgebühr für jeden Messer
oder für eine Anzahl Kubikmeter; der Mehrverbrauch
wird per Kubikmeter angerechnet.

Mehrere Wasserversorgungen berechnen eine Abgabe
vom Assekurranzbetrag, dazu von jeder Wohnung, ver-
mehrt um besondere Zuschläge für Klosetts, Waschküchen,
Bäder, Gartenhahnen, gewerbliche Betriebe usw.; dabei
wird innert dem so ermittelten Jahreswasserzins aus
das Viertel- oder Halbjahr eine bestimmte Wassermenge
zugeschieden; der Mehrverbrauch ist als Überwasser per
Kubikmeter zu bezahlen. Hie und da muß auch vom
Bodenmaß, soweit es eine gewisse Größe überschreitet,
etwas als Zuschlag bezahlt werden.

An wenigen Orten kann man sich für eine einmalige
größere Summe einkaufen, bezahlt dann jedes Jahr nur
noch geringe oder gar keine Gebühren mehr.

Viele Wasserversorgungen kennen die Verrechnung
von Mehr- oder Überwasser; sofern die Zuscheidung der
zuschlagfreien Wassermenge reichlich bemessen ist, so daß
eigentlich das Überwasser nur bei offensichtlicher Wasser-
Vergeudung in die Erscheinung tritt, wird man diese

Lösung gerecht finden.
Sollte eine Gemeinde ganz neu in den Fall kommen,

ein Wasserreglement aufzustellen, so wird sie nach ge-
machten Erfahrungen die recht verschiedenen Verhältnisse
in den einzelnen Häusern, Wohnungen und Haushal-
tungen am ehesten berücksichtigen können, wenn sie die

Grundgebühr aus mehreren Teilen zusammenrechnet, da-

für eine reichlich bemessene Wassermenge zur Verfügung

stellt, im übrigen aber der offensichtlichen Wasservergeu-
dung durch Berechnung von Überwasser steuert.

Eine Frage für sich bildet das Ablesen der Wasser-
messer, d. h. wie osc dies geschehen muß, und ob man
den Abonnenten auf Wasserverluste aufmerksam machen soll.

Im Zeichen des allgemeinen Abbaues dürfte man
wohl überall von der viertel- zur halbjährlichen Rech-
nungstellung übergehen und das Ablesen nicht mehr jeden
Monat, sondern alle zwei oder gar bloß alle drei Mo-
nate vornehmen lassen. Der Ausfall an Überwasser ist
meist weniger groß als die Ersparnis an Löhnen, Ge-
halten, Papier und Drucksachen. Jeder Wasserversor-
gung ist es ein leichtes, für die verschiedenen Annahmen
Vor- und Nachteile rechnerisch zu ermitteln.

Was die Meldung an die Abonnenten anbetrifft
wegen dem voraussichtlich eintretenden llberwasserver-
brauch, so wird man vor allem sich hiezu weder durch
Vorschriften, noch aus anderen Gesichtspunkten verpflich-
ten können. Schließlich haben auch Abonnenten, Haus-
besitzer und Mieter die selbstverständliche Pflicht, die

Installationen hie und da nachzusehen. Selbst Verluste
von weniger als ein Minutenliter machen sich durch
fortwährendes Geräusch in der Leitung bemerkbar. Na-
mentlich zur Nachtzeit, wenn keine Wasserentnahmen mehr
stattfinden, hört man im Keller, beim Eintritt der Was-
serzuleitung, solche Geräusche sehr gut Durch Absuchen
aller Zapfstellen wird man die schadhafte Stelle bald
heraus haben. Es gibt aber Fälle, wo der Hausbesitzer
nicht in seinem Miethaus wohnt, wo er also nicht wohl
zur Nachtzeit beobachten kann. Da bleibt eben die Mit-
tagstunde für diesen Zweck.

Trotz alledem kann durch das regelmäßige Ablesen
ein Mehrverbrauch vorausgesehen werden. Um die Leute

vor Schaden zu bewahren, sollte man sie aufmerksam
machen, daß an der Hausinstallation etwas nicht mehr
in Ordnung sei. Bei mittleren und kleineren Wasser-
Versorgungen, wo die Betriebsorgane die einzelnen Abon-
nenten und deren regelmäßigen Wasserverbrauch ziemlich

genau kennen, ist diese freiwillige Arbeit gut möglich.
Wenn auch die Wasserversorgung meist aus dem Über-
wasser keinen Schaden hat, so handelt es sich doch um
einen unnötigen Verbrauch, um eine unwirtschaftliche
Ausgabe, die man schon vom allgemeinen Standpunkte
aus vermeiden sollte. Bei reichlicher Zumessung der
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SBaffermenge, bii gur ©retige bei ÏÏRebroerbraucbei, ^at
bie SBafferoetforgung iufofern einen unmittelbaren ober
mittelbaren Schaben, ali fie bii p biefer ©tenge bas
SBaffer foftenloi, b. b- obne äRebreiratabmen tiefern muff.
9îodjmal§ fei betont, ba| irgenb eine Pflicht für fotc^c
SMbungen nie anerfannt werben tonnte; man übe bies

freiwillig unb wirb bamit bei allen oerftänbigen Stbow
nenten Inetfennung finben.

3$etfu$e -mit 93ett$oï= unb

Etadjbem fcbon oor girfa 12 /jähren bureb eine

beutfdje ©efeüfctjaft mit großem Slufroanb oon Élitteln
unb Étetfame oetfudjt tourbe, bie 2lgett)lew©auerfioff
©cbweijpng burd) eine ©auerftofffebroeifjung mit pffigen
©rennftoff (0£t)=©eng»©erfabren) p erfe^en, tritt fei:
îurger $eit biefer ©ebanfe neuerbingi tjeroor. ®te Qbee,
ben Äarbibapparat, bai gelöfte Slgetplen gu umgeben,
ift oertodenb unb erftärt teitroeife bie Inftrengungen,

bie auf ein anbetei ©erfahren oermenbet mürben unb
noch oermenbet werben.

Seit furger 3cit werben 0jp=©engolapparate „fferw
botj" in ber ©ebroeig offeriert, unb bie ©cbmeifjerfretfe
haben ein hohes Snterefje, bereu 23or= unb Stlad^teite gu
fennen. ®a befannt war, baff bie ©ermenbung eines;

ftüffigen ©rennfioffi gegenüber bem legten einen größeren
©auerftoffoerbraueb bebingt, geigten audb bie ©auerftoff*
werte ein lebbaftei Qntereffe an bem $ernbolg=>2lpparat
unb hoben beffen Seiftungen oor furgern, im 93eifeitt bei
|>erm pof. ®. g. Steel einer fetiöfen oergteidjenben
Prüfung untergogen.

Um wirtlich etnwanbfreie tRefuttate gu erhalten, unb
um bem Vertreter ber ffembolg=®efeEfcbaft bie günfiigften
©bancen einguräumen, würben beren ©ergleidjifcbroei*
jungen bureb ibren eigenen ©çperten, £>errn ©cbmeifp
tebrer Ponton, oon ber Ecole des Arts et Métiers in ©enf,
auigefübrt, unb mit einem ©djmerbengol, bai fie felbft
bierfür auimäblten. ®aneben würbe jeweiti gleichseitig
ein analogei ©cbmeifjftücf oon einem Schweiber bei
©auerftoffmerti Sugern mit Stgetptenbiffoui auigefübrt,
Sie ©cbweipr wählten felbft ihre ©rennerbüfen für bie

Gdjtoetfp ttttö ©djnetötierfucbe, oorgenomnten in Sugern, ben 18. SRärg 1924. $ab, i

3? er
fueb

Sefcbreibung
31u§gefübrt mit

g-ernhotg 2!ge!x)ten=®iffottg

Slrbeit SWateriat
Quer

®icfe

djnitt

Breite
ißrobe ©cbmeifier

"

Seit SBrenner rßrobe ©djweiber Seit

unm mm

1. ©ebroeifjung difenbted) 12 60 B ijîtoncbon 6 SRiti. 11—14 A ©oefenbad) 674 SBtin.
2. 15 100 C 16 „ 11-14

DQtentoedifel 5 In.
3. 25 50 F 11 »tin. 14-17 E ©octenbad) 13 Silin.
4. 15 100 D 14 „ 14-17
5. fjeinblech 1,0 150 G ca. 72 ©et H ©roebli 69 ©et.
6. « ©ifenbled) 5 70 J »120 „ K 105 ©et.
7. w w 10 100 L ff

' 57» 3Wtn. M ff 4 3JJtn.

fiänge
8. SRunbfd)rtit t 12 200 N ca. 46 ©et. 0 ca. 39 ©et.
9. „U"=@<bnitt 10 400 P « » 80 „ Q ff ca. 70 ©et.

©ergleidjenbe ©erbraudjirefultale gwifdjen 2lgetgl«n»SiffoMi unb ©gngolfd)KJeifju»ß. ®ab. n

SIerfud) S3ef<breibung

dgetrjlen=®iffoug g-embolg=9ip:parat

C2H2 0 iBengol
s. G. 0,750 0 S07ebtt)er=

braui^ an 0

1.

2.

3.

60 SUIin. ©djweijjarbett ait
10—25 mm ©ledjen

©cbneibearbeit
40 4Jîiu. ©cbraeifjarbeit

mit Steinbrenner
(pro ©tunbe umgerechnet)

kg

0,70

0,60

kg

1,10

Uieffungen

0,90

m®

0,83

roegen gu

0,68

kg

1,395

urger SJerfuc

0,59

kg m®

2,60 1,97

b§geit nicbt oorgenom

1,20 0,91

137 %

men

34 ®/o

prrcifjproben, auigefübrt bureb bie @ibg. tUlaterialprüfungianftalt, ßütieb. Job. III

©egeiebnung
@tred=
grenge gfefttgteü

®fbnung
a/30 cm

Qciati(St§.
toeffijient

Sefdjaffenbeit ber
©rucbflcicbe ©cbmeifhmg

ißrobe mm
gefebroeifit

burd) mit

C
D
J
L

15
15

5
10

ißton^on
«

/r

»

©enjot

ff
W 2,39

2,01
1,96
2,38
2,66

ff 1,7 0,033
0,059
0,102
0,04

febnig itnb ojibiert

fehnig u. ft. opb. ©teflen
fehnig mit Crnbpartie

j getnbolg

K 5 ©roebti 3lgeti)(ew
©iffoui 2,55 3,70*) 16,0*) 0,59 febnig jactig ®iffouS

*) $üfe eßigfeitfgcblen fsirrmer mit ten ant ein Crtei für Sljelptenfcbweif urgctt erreichten SRtfnltatcn fe^r gut iiberetn.

S-iv schwrtz. -Zettuvg i„Meisterblatt") Nr.48

Wassermenge, bis zur Grenze des Mehrverbrauches, hat
die Wasserversorgung insofern einen unmittelbaren oder
mittelbaren Schaden, als sie bis zu dieser Grenze das
Wasser kostenlos, d. h. ohne Mehreinnahmen liefern muß.
Nochmals sei betont, daß irgend eine Pflicht für solche

Meldungen nie anerkannt werden könnte; man übe dies

freiwillig und wird damit bei allen verständigen Abon
nenten Anerkennung finden.

Versuche mit Benzol- und
Azethlsn-Schweitzapparaten.

Nachdem schon vor zirka 12 Jahren durch eine

deutsche Gesellschaft mit großem Aufwand von Mitteln
und Reklame versucht wurde, die Azetylen-Sauerstoff
Schweißung durch eine Sauerstoffschweißung mit flüssigen
Brennstoff (Oxy-Benz-Verfahren) zu ersetzen, tritt sell

kurzer Zeit dieser Gedanke neuerdings hervor. Die Idee,
den Karbidapparat, das gelöste Azetylen zu umgehen,
ist verlockend und erklärt teilweise die Anstrengungen.

die auf ein anderes Verfahren verwendet wurden und
noch verwendet werden.

Seit kurzer Zeit werden Oxy-Benzolapparate „Fern-
holz" in der Schweiz offeriert, und die Schweißerkretse
haben ein hohes Interesse, deren Vor- und Nachteile zu
kennen. Da bekannt war, daß die Verwendung eines
flüssigen Brennstoffs gegenüber dem Azetylen einen größeren
Sauerstoffverbrauch bedingt, zeigten auch die Sauerstoff-
werke ein lebhaftes Interesse an dem Fernholz-Apparat
und haben dessen Leistungen vor kurzem, im Beisein des

Herrn Prof. C. F. Keel einer seriösen vergleichenden
Prüfung unterzogen.

Um wirklich einwandfreie Resultate zu erhalten, und
um dem Vertreter der Fernholz-Gesellschaft die günstigsten
Chancen einzuräumen, wurden deren Vergleichsschwei-
ßungen durch ihren eigenen Experten, Herrn Schweiß-
lehrer Plonchon, von der âes àts et Nàtàs in Genf,
ausgeführt, und mit einem Schwerbenzol, das sie selbst

hierfür auswählten. Daneben wurde jeweils gleichzeitig
ein analoges Schweißstück von einem Schweißer des

Sauerstoffwerks Luzern mit Azetylendissous ausgeführt.
Die Schweißer wählten selbst ihre Brennerdüsen für die

Schweiß- «nd Schneidversuche, vorgenommen in Luzern, den 18. März 1924. Tab. i

Ver
such

Beschreibung
Ausgeführt mit

Fernbolz Azetylen-Dissous

Arbeit Material
Quer

Dicke

chnitt

kttilt
Probe Schweißer

" -

Zeit Brenner Probe Schweißer Zeit

mm ruin

1. Schweiß ung Eisenblech 12 m L Plonchon 6 Min. 11—14 Gockenbach 6'/» Mm.
2. 15 100 c 1k 11-14 '

NimWtl z Mi».

3. 2b 5» 11 Min. 14-17 Gockenbach 13 Min.
4. IS 10V v 14 „ 14-1?
5. Feinblech 1.0 1S0 Q ca. 72 Sek. Groebli 60 Sek.
6. Eisenblech s 70 1 .120 „ X 10S Sek.
7. „ 10 IM 1. „

' S-/- Mm. N „ 4 Min.
Länge

8. Rundschnitt 12 200 n ca. 46 Sek. 0 ca. 39 Set.
9. „v"-Schnitt » 1v 4VV " « 80 „ cz " ca. 70 Sek.

Vergleichende VervrauchSresultate zwischen Azetylen-Dissons und Benzolschweißuug. Tab. ii

Versuch Beschreibung

Azetylen-Dissous Fernhoiz-Apparat

c-ii- c> Benzol
s. 0. 0,750 0 Mebrver-

brauch an V

1.

2.

3.

60 Min. Schweißarbeit an
10—25 mm Blechen

Schneidearbcit
40 Min. Schweißarbeit

mit Kleinbrenner
(pro Stunde umgerechnet)

KA

0,10

0,60

kx

1,10

Messungen

0,90

0,83

wegen zu

0,68

KZ

1,395

urzer Versuc

0,59

-

kA
I

2.60 1,97

hszeit nicht vorgenom

1,20 0,91

13? »/«

men

34°/°

Zerreißproben, ausgeführt durch die Eida. Materialprüfungsanstalt, Zürich. Tab. III

Bezeichnung
Streck-
grenze

'''Zug-
-festigkeit

Dkbnung
a/30 cm

Qualitäts.
koeffizient

Beschaffenheit der
Brnckfläche Schweißung

Probe MM
geschweißt

durch mit

c
v
1

I,

15
15

5
10

Plonchon Benzol

2.39

201
1,96
2,38
2,66

Ali.?
4-3.0à,3.

0,033
0 059
0,102
0,04

sehnig und oxidiert

sehnig u. kl. oxyd. Stellen
sehnig mit Oxydpartie

ì
Fernholz

iî 5 Groebli Azetylen-
Dissous

2,55 3,70*) 16.0*) 0.59 sehnig zackig Dissous

*) Tiefe efiigkeitfzahlen stimmen mit ten andern Ortes für Azelylenschweisungcn erreichten Resultaten sehr gut überein.
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